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Einleitung*

Wissenschafts-Plagiate, Wissenschafts-Fälschungen1 und Wissen-
schafts-Hochstapelei2 sind als Fehlverhalten mißbilligt. Das Plagiat 
hat ein Opfer, das seines geistigen Kindes beraubt ist3 und in aller 
Regel keine öffentliche Wiedergutmachung erfährt. Wissenschaft 
und ihre Institutionen werden in ihrer Vertrauenswürdigkeit be-
schädigt. Das System versagt in der Vorbeugung wie in der Wie-
dergutmachung. Juris und andere Online-Datenbanken aber auch 
Online-Veröffentlichungen führen das plagiatorische Schrifttum 
im bibliographischen Bestand wie im Zitat, ohne daß ein Hinweis 
erfolgt. Das Ausmaß der Fernwirkung von Plagiaten wird unter-
schätzt. Das zeigt der vom Landgericht Bonn4 2004 aufgearbeitete 
Fall Wellkamp,5 der bislang kaum wahrgenommen worden ist.

* Ich danke sehr »meiner Mannschaft« für die aufwendige Plagiatsrecher-
che, allen voran Dr. Sebastian Kolbe.

1 Instruktiv Di Trocchio, Der große Schwindel, Betrug und Fälschung 
in der Wissenschaft (1994); Völger, Wissenschaftsbetrug (2004) – zum 
Schweizer Recht.

2 Zum Fall Mohamed El Naschie: Drösser, Der Felix Krull der Mathema-
tik, www.zeit.de/2009/03/N-El-Naschie [4.1.2010].

3 Lat: plagium – Menschenraub. Zur Begriffsherkunft Fedor Seifert, 
Plagiats geschichte(n), FS Traub (1994) S. 343 ff, 346. Reuß, Autorver-
antwortung und Text, in: Reuß/Rieble (Hrsg.), Autorschaft als Werk-
herrschaft (2009) S. 9, 10 ff. Eine umfassende und anmutige Literatur-
geschichte des Plagiats findet sich bei Theison, Plagiat (2009). 

4 Ich danke für Hinweise dem Vorsitzenden Richter der Wirtschaftsstraf-
kammer des LG Bonn Hinrich de Vries.

5 LG Bonn vom 6.8.2004 – 27 W 6/03 (Strafurteil) und vom 11.4.2005 – 27 
W 6/03 (Untersuchungshaftsache). Zuvor AG Bonn vom 18.10.2001 – 73 
Ds 42 Js 133/00 – 184/01.


